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1 Einleitung

Ursprünglich war die europäische Integration von den Mit-
gliedstaaten als Prozeß der rein ökonomischen, auf den
Abbau nicht-tarifärer Handelshemmnisse abzielenden Inte-
gration konzipiert. Die soziale Integration sollte sich nach
Auffassung der Mitgliedstaaten in einer quasi-automatischen
Übertragung vollziehen, deren spezielle Förderung aus funk-
tionalistischer Perspektive weder notwendig noch sinnvoll
erschien. Da dieser Gleichschritt sich nicht einstellte, sind
Unterschiede in den Geschwindigkeiten der ökonomischen
und sozialen Integration seit ihren ersten Schritten ein dauer-
haftes Problem.

Innerhalb der europäischen Sozialpolitik waren die Verfahren
der Entscheidungsfindung einer der Hauptgründe für die
Verzögerung. In den 80er Jahren verursachten die Rechts-
grundlagen der intergouvernementalen Entscheidungspro-
zesse, die häufig nur einstimmige Entscheidungen im Mini-
sterrat zuließen, mindestens enorme Schwierigkeiten, wenn
nicht gar Blockaden in der Arbeits- und Sozialpolitik. Ver-
schiedene Länder, insbesondere Großbritannien, nutzten
Vetopositionen intensiv aus. Ganz allgemein läßt sich sagen,

daß die Mitgliedstaaten einen Weg der europäischen Integra-
tion wählten, der die nationale Souveränität nur an gewissen
Schnittstellen einschränkte, womit sie die „soziale Dimen-
sion“ des Integrationsprozesses vernachlässigten (Streeck
1996). Die Haupterrungenschaften waren daher mit der Eta-
blierung des Gemeinsamen Binnenmarktes verbunden, des-
sen Endziel die Europäische Währungsunion darstellt. An-
fang der 90er Jahre stimmten in den Verhandlungen über den
Vertrag über die Europäische Union (im folgenden Unions-
vertrag) 11 der 12 Mitgliedstaaten, mit Ausnahme Großbri-
tanniens, wesentlichen Veränderungen der Entscheidungsver-
fahren zu, die im Protokoll über die Sozialpolitik (im folgen-
den Sozialprotokoll genannt) und seinem Abkommen über die
Sozialpolitik festgeschrieben und dem Maastrichter Unions-
vertrag beigefügt wurden. Das sog. „opting-out“ Großbritan-
niens fand nach den Parlamentswahlen im Mai 1997 sein
Ende. Dadurch verlor die bis dato häufig diskutierte Option
eines „Europa der zwei Geschwindigkeiten“ und/oder der sog.
„variablen Geometrie“ der Integration ihre sozialpolitische
Brisanz (Streeck 1994).

Auf dem Amsterdamer Gipfel Mitte 1997, der die im Früh-
jahr 1996 begonnene Regierungskonferenz beendete, be-
schlossen die Mitgliedstaaten, das Sozialprotokoll in das
Gemeinschaftsrecht zu integrieren.1 Solange das Sozialpro-
tokoll nicht Bestandteil des Unionsvertrages war, wurden alle
Bemühungen, den Weg einer qualitativ wie quantitativ inten-
sivierten Sozialgesetzgebung einzuschlagen, durch die Opti-
on der „variablen Geometrie“ bedroht. Die Kommission ver-
suchte daher, das Problem der unterschiedlichen Rechts-
grundlagen zu vermeiden, indem sie das Sozialprotokoll
lediglich als letztmögliches Ultima ratio-Instrument begriff,
welches ausschließlich dann Anwendung fand, wenn alle Ver-
suche gescheitert waren, sämtliche Mitgliedstaaten in ein
Rechtsvorhaben einzubeziehen. 

Das Sozialabkommen institutionalisierte eine neue rechtliche
Basis für den sog. „Sozialen Dialog“ der europäischen Sozi-
alpartner (vormals Artikel 118b EGV) und fügte dadurch der
traditionellen, informellen und freiwilligen Version eine neue
hinzu. Seine alte Form, der intersektorale bzw. zentrale Dia-
log, der im Schloß von Val Duchesse eingeleitet wurde und
stattfand, kann bis Mitte der 80er Jahre zurückverfolgt wer-
den. Die Sozialpartner nutzten ihn lediglich für eine Reihe ge-

Der neue Sozialdialog auf europäischer Ebene: Erfahrungen
und Perspektiven
Berndt Keller und Bernd Sörries, Konstanz*

Der Artikel analysiert das Protokoll über die Sozialpolitik, das dem Vertrag über die Europäische Union als
Anhang beigefügt war, bzw. das neue Sozialkapitel des Unionsvertrages nicht in rechtlicher, sondern vor allem in
empirischer Perspektive. Der erste Teil besteht aus einer kurzen Zusammenfassung der Grundlagen der neuen Ver-
fahrensregeln (qualifizierte Mehrheitsentscheidungen vs. Einstimmigkeit, Anhörungs- und Verhandlungsverfahren
der Sozialpartner) sowie des Status der korporativen Akteure (EGB, UNICE). Der zweite Teil behandelt die ersten
Versuche, das Verfahren des Protokolls zu gebrauchen (Europäische Betriebsräte, Elternurlaub, Umkehr des Be-
weislastverfahrens bei sexueller Diskriminierung, Teilzeitarbeit, Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer).
Im Mittelpunkt der Analyse stehen die verschiedenen Probleme, die sich im Implementationsprozeß der Ergebnis-
se der gesetzlichen Vorgaben und freiwilligen Abkommen ergaben (Interpretation und Anwendung der unterschied-
lichen rechtlichen Vorgaben, Repräsentativität der vertragsschließenden Parteien, Probleme von Verhandlungspa-
keten, demokratische Legitimierung). Der Schlußteil faßt die Hauptergebnisse zusammen (Umfang der ambiva-
lenten Ergebnisse) und gibt einen mehr oder weniger pessimistischen Ausblick.

* Prof. Dr. Berndt Keller lehrt Arbeits- und Sozialpolitik an der Universität
Konstanz. Dr. Bernd Sörries ist wiss. Mitarbeiter an der Universität Kon-
stanz. Der Beitrag liegt in der alleinigen Verantwortung der Autoren.

1 Im folgenden werden die Bestimmungen des Sozialabkommens mit der
neuen Numerierung des Gemeinschaftsrechts, so wie es sich nach der
Ratifizierung des Amsterdamer Vertrages darstellt, zitiert (Artikel 118ff).



meinsamer Stellungnahmen und Erklärungen zu verschiede-
nen Fragen (wie Einführung neuer Technologien, Anpas-
sungsfähigkeit der Arbeitsmärkte, berufliche Bildung) (vgl.
EIRR 1997a zu einer vollständigen Auflistung). 

Der neue, im Vergleich zu seinem Vorläufer stärker formali-
sierte Sozialdialog garantiert die Interessenvertretung der Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer, der sog. Sozialpartner. Dieser
Schritt bedeutet Priorität für Konsultation, auf freiwilliger
Basis stattfindende Verhandlungen sowie Abkommen der So-
zialpartner vor einer rein staatlichen Rechtsetzung, welche die
Kommission einleitet und der Ministerrat beschließt, ohne
daß die privaten Akteure wesentlich Einfluß nehmen könnten.
Daher kann der neue Sozialdialog als zweite Säule der eu-
ropäischen Sozialpolitik bezeichnet werden (Rhodes 1998)
und weniger als reine Formalie ohne weiterreichende politi-
sche sowie rechtliche Folgen; er garantiert den Sozialpartnern
mehr Einfluß innerhalb des Entscheidungsprozesses.

Der folgende Artikel befaßt sich mit Perspektiven und Pro-
blemen dieses neuen institutionalisierten Arrangements. So-
zialdialoge, die nunmehr sowohl auf der zentralen/intersekto-
ralen als auch auf der sektoralen Ebene stattfinden können,
werden dabei ausschließlich in ihrer Makrovariante analy-
siert. Der Sozialdialog auf sektoraler Ebene bleibt hier aus-
geblendet, da er zusätzliche Probleme in bezug auf institutio-
nelle Arrangements (wie Paritätische Ausschüsse und infor-
melle Arbeitsgruppen), Status der beteiligten Akteure und
Ausmaß der Europäisierung von Wirtschaftsaktivitäten auf-
wirft (Keller 1997); diese Variante ist aus diesen Gründen
irrelevant für die Fragestellung dieses Artikels 2. Ebenfalls
ausgeschlossen bleiben aufgrund ihrer abweichenden Rechts-
grundlage Dialoge zwischen Management und europäischen
Betriebsräten (EBR) auf der Ebene multinationaler Unter-
nehmen, die in der industrial relations-Literatur häufig ana-
lysiert werden (Blanpain/Windey 1994, Hall et al. 1995).

Um die neue Form des Sozialdialogs empirisch zu überprü-
fen, behandeln wir die ersten fünf Anwendungen des Sozial-
abkommens: 

– den fehlgeschlagenen Versuch zu EBR oder ähnlichen Ver-
fahren, 

– den von den Sozialpartnern nicht übernommenen Vorschlag
der Kommission zur „Umkehr des Beweislastverfahrens bei
sexueller Diskriminierung“, 

– die ersten erfolgreich abgeschlossenen Verhandlungen in
Form des Abkommens zum Elternurlaub

– das zweite ausgehandelte Rahmenabkommen zur Teilzeit-
arbeit

– sowie Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer.3

Im Unterschied zu rechtswissenschaftlichen (Bödding 1996,
Weiss 1992) oder ökonomischen (Goerke/Piazolo 1998)
Betrachtungen steht im Mittelpunkt unserer Analyse die jüng-
ste empirische Evidenz für Erfolg oder Scheitern der institu-
tionalisierten Selbstregulierung. Weiterhin behandeln wir be-
sonders die verschiedenen Probleme der Implementation der
Vorschriften des Sozialabkommens bzw. des Sozialkapitels

sowohl auf der europäischen als auch auf der nationalen
Ebene. Diese Verfahrensprobleme sind in den bisherigen Ana-
lysen weitgehend vernachlässigt worden. Allgemeine, unbe-
antwortete Fragen sind u.a. folgende: Kann das Sozialproto-
koll als neues Mittel zur Förderung der Sozialpolitik und zum
Schließen der Lücke zwischen sozialer und ökonomischer In-
tegration bezeichnet werden oder täuscht es nur über grund-
legende Defizite hinweg?

2 Das neue Kapitel über Sozialpolitik 

Indem es den Sozialpartnern mehr Rechte und Verantwortung
übertrug, folgte das Sozialprotokoll dem erneuerten, in der
EU vorherrschenden Prinzip der Subsidiarität, welches priva-
te, dezentrale Regulierung einer staatlichen, auf EU-Ebene
angesiedelten Regulierung vorzieht (Artikel 3b EGV) (Jaco-
bi 1995). Das Abkommen über die Sozialpolitik, welches auf
einen von den Sozialpartnern unterbreiteten Vorschlag
zurückgeht, überträgt der Gemeinschaft neue Kompetenzen,
europäisiert damit Teile des Arbeitsrechts und vereinfacht die
Abstimmungsverfahren im Ministerrat (Bercusson 1996):

– Rechtsvorhaben nach Artikel 118, Absatz 1 und 2 erfordern,
um europäisches Recht zu werden, qualifizierte Mehrheits-
entscheidungen anstatt Einstimmigkeit im Ministerrat. Diese
Rechtsbasis verstärkt die Rechtsetzungsmacht der Gemein-
schaft vor allem in bezug auf die Arbeitsbedingungen. Dieser
Absatz schließt ein: Schutz der Gesundheit und Sicherheit der
Arbeitnehmer, Unterrichtung und Anhörung der Arbeitneh-
mer, Chancengleichheit von Männern und Frauen auf dem
Arbeitsmarkt und Gleichbehandlung am Arbeitsplatz sowie
die berufliche Eingliederung von aus dem Arbeitsmarkt aus-
gegrenzten Personen.

– Rechtsvorhaben nach Artikel 118, Absatz 3 erfordern Ein-
stimmigkeit. Sie beziehen sich auf soziale Sicherheit und so-
zialen Schutz der Arbeitnehmer, Schutz der Arbeitnehmer bei
Beendigung des Arbeitsvertrages, Vertretung und kollektive
Wahrnehmung der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberinteressen,
Beschäftigungsbedingungen der Staatsangehörigen dritter
Länder, finanzielle Beiträge zur Förderung der Beschäftigung
und zur Schaffung von Arbeitsplätzen.

– Gemäß Artikel 118, Absatz 6 kann die Regelung von Ar-
beitsentgelt, Streik und Aussperrung nicht auf dieser Rechts-
grundlage erfolgen.

Neben den Änderungen der Regeln des Entscheidungspro-
zesses erkennt das Sozialabkommen die Regelungskompe-
tenz der Sozialpartner offiziell an und formuliert ein ver-
pflichtendes Verfahren für ihre frühzeitige Einbindung (siehe
Schaubild). Sie müssen schon im Rahmen der Kommissions-
initiative zur möglichen Ausrichtung einer Gemeinschaftsak-
tion angehört werden, sofern sich der Vorschlag auf das So-
zialabkommen bzw. das Sozialkapitel stützt. Damit wird eine
stärker formalisierte Struktur im Vergleich zur früheren, eher
pluralistischen Form der Interessenvertretung vorgegeben. 

In der ersten „Mitteilung der Kommission über die Anwen-
dung des Protokolls über die Sozialpolitik“ (KOM (93) 600
endg.) konkretisierte die Kommission die inhaltlichen Be-
stimmungen des Maastrichter Sozialabkommens, um das
zweistufige Konsultationsverfahren stärker zu strukturieren.
Im Rahmen der Formulierung sozialpolitischer Vorschläge
muß die Kommission die Sozialpartner zweimal anhören:

– erstens in allgemeiner Form vor der Formulierung eines
Vorschlags zur möglichen Ausrichtung einer Gemein-
schaftsaktion;
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2 Die Probleme und Perspektiven des sektoralen Sozialdialogs werden in Kel-
ler/Sörries (1998) ausführlich behandelt.

3 Die jüngste Initiative (März 1998) der Kommission nach den Bestimmun-
gen des Sozialabkommens bezieht sich auf die von der Arbeitszeitrichtlinie
ausgeschlossenen Arbeitnehmer, um die dort entstandene Regelungslücke
zu schließen (EIRR 1998a).



– zweitens in spezifischer Form zum Inhalt des vorgesehenen
Vorschlags.

In der zweiten Phase des Konsultationsverfahrens sollen die
Sozialpartner eine Stellungnahme oder Empfehlung zum Vor-
schlag der Kommission übermitteln. Sie können sich auch
entschließen, die Kommission darüber zu unterrichten, daß
sie in Verhandlungen eintreten und versuchen wollen, eine
Vereinbarung abzuschließen. Damit verfügen sie über die
Möglichkeit, den Kommissionsvorschlag zu ersetzen, indem
sie das „bargaining in the shadow of the law“ (Bercusson
1992: 185) beginnen. Die Kommission stellt ihre eigene In-
itiative zunächst für den Zeitraum der Verhandlungen zurück
und suspendiert ihre Aktivitäten, falls es zu einer privaten Ver-
einbarung kommt. Falls den Sozialpartnern die Aushandlung
einer Vereinbarung gelingt, kann ihr Kompromiß auf Vor-
schlag der Kommission anschließend vom Ministerrat ange-
nommen und dadurch Grundlage einer europäischen sozial-
politischen Entscheidung werden. Um bewußte Verzögerun-
gen des Entscheidungsprozesses zu verhindern, ist der Zeit-

rahmen für die Anhörungsrunden, d.h. sechs Wochen für die
erste und neun Monate für die zweite Phase, im Sozialab-
kommen festgelegt. Falls die privaten Akteure eine Fristver-
längerung benötigen, können sie diese bei der Kommission
beantragen. Infolge dieser rechtlichen Neuerung mit ihren er-
weiterten Beteiligungsformen haben die Sozialpartner einen
Status erreicht, der dem des Gesetzgebers ähnlich ist.

Bei der Frage der Sozialpartnerbestimmung, die nicht im
Sozialabkommen geregelt wurde, folgte die Kommission in-
haltlich einer gemeinsamen Stellungnahme der „Val Duches-
se“ Sozialpartner. In ihrer Mitteilung des Jahres 1993 legte sie
die Kriterien für die offizielle Anerkennung einer Organisa-
tion als Sozialpartner fest:

– Die Organisationen sollten branchenübergreifend, sektor-
oder berufsspezifisch sein und über eine Struktur auf eu-
ropäischer Ebene verfügen,

– sie sollten aus Verbänden bestehen, die in ihrem Land inte-
graler und anerkannter Bestandteil des Systems der Ar-
beitsbeziehungen sind, sollten Vereinbarungen aushandeln
können und so weit wie möglich alle Mitgliedstaaten ver-
treten,

– sie sollten über geeignete Strukturen verfügen, um effektiv
an dem Anhörungsprozeß teilnehmen zu können.

3 Die korporativen Akteure

Die bisher auf der zentralen Ebene von der Kommission als
Sozialpartner anerkannten Verbände sind UNICE (Union der
Industrie- und Arbeitgeberverbände) für die Privatwirtschaft
und CEEP (Europäische Zentrale der öffentlichen Wirtschaft)
für öffentliche Unternehmen auf der Arbeitgeberseite sowie
EGB (Europäischer Gewerkschaftsbund) auf Arbeitnehmer-
seite. Wegen der eng eingegrenzten Verbandsdomäne sowie
des vergleichsweise geringeren politischen Einflusses der
CEEP konzentriert sich die Analyse der korporativen Akteu-
re ausschließlich auf UNICE und EGB. Als notwendige Vor-
aussetzung ihrer Handlungsfähigkeit benötigen Verbände auf
der europäische Ebene ein Verhandlungsmandat ihrer natio-
nalen Mitgliedsorganisationen: 

– Der EGB vollzog die notwendige Satzungsänderung erst
1995; die nationalen Mitgliedsverbände können ihre europäi-
sche Spitzenorganisation seitdem durch qualifizierte Mehr-
heitsentscheidungen mandatieren (Artikel 13 der Satzung).
Diese Änderung intendiert eine Stärkung und Intensivierung
der Verhandlungskapazität des europäischen Dachverbandes.
Diese Antwort im Rahmen der „Einflußlogik“ als verbandli-
chem Steuerungsmodus kann als großer Schritt in Richtung
auf eine Internationalisierung der Interessenvermittlung an-
gesehen werden. Beobachter interpretieren das Sozialproto-
koll daher als Meilenstein für die Europäisierung nationaler
Gewerkschaftspolitiken (Dolvik 1996: 15).

– Innerhalb von UNICE, der größeren und wichtigeren Orga-
nisation auf Arbeitgeberseite, sind ähnliche innerverbandli-
che Veränderungen zu beobachten. UNICE kann, falls not-
wendig, ein Verhandlungsmandat erhalten. Aber der Ent-
scheidungsprozeß unterscheidet sich von den Veränderungen,
die der EGB vornahm, in einem zentralen Aspekt: Im Präsi-
dium ist Konsens zwischen den Mitgliedsorganisationen nach
wie vor für alle auf der Basis des neuen Sozialkapitels anste-
henden Entscheidungen notwendig. Diese interne Regel kann
die Fähigkeit von UNICE zur Ratifizierung substantieller
Vereinbarungen einschränken, weil nur eine Gegenstimme
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Schaubild 1: Übersicht zur Verfahrensweise des Sozial-
abkommens
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Quelle: KOM (93) 600 endg.



zur Blockade und damit zum Scheitern innerverbandlicher
Verhandlungen notwendig ist.4 Durch diese Regel kann die
Vereinfachung der Entscheidungsverfahren im Ministerrat
durch Einführung qualifizierter Mehrheitsentscheidungen
konterkariert werden.

Neben der Übertragung von Handlungskompetenzen bereitet
die Qualität der Repräsentativität, die eine notwendige Vor-
aussetzung für Verhandlungen nach dem Protokoll darstellt,
insbesondere UNICE Probleme. Trotz ihrer offiziellen Aner-
kennung als repräsentativste Organisation privater Unterneh-
men aller Größen bezweifelt der europäische Dachverband
der kleinen und mittelständischen Unternehmen, UEAPME,
die umfassende Repräsentativität von UNICE. Im Gegensatz
zum EGB hat UNICE keine sektoralen Organisationen, son-
dern nur nationale Dachverbände als Mitglieder. Der Grund
liegt darin, daß UNICE die sektoralen Interessen bereits in
ihren nationalen Dachverbänden repräsentiert sieht, da diese
Branchenverbände als Mitglieder haben. Die Folge ist, „that
UNICE is not in a position to standardise the sectoral interests
of firms“ (Traxler 1996a: 291).

In jüngster Zeit hat UNICE allerdings wegen der latent zu-
nehmenden Bedeutung der Sozialpolitik begonnen, ein infor-
melles Netzwerk sektoraler Unternehmensverbände auf frei-
williger Basis aufzubauen, um im Rahmen dieses European
Employers’ Network (EEN) die Mitglieder über sektorspezi-
fische Entwicklungen zu informieren sowie einen Meinungs-
austausch einzuleiten (EIRR 1993). „Its objectives are to pro-
vide a forum for the exchange of views and information on
social policy between European employer organisations, to
promote convergence of views and positions among employ-
ers in order to enhance their ability to make strong and cre-
dible representations to the Community Institutions and Eu-
ropean Trade Unions, and to prevent proliferation or duplica-
tion of overlapping agreements at the European level“ (Hor-
nung-Draus 1998: 229). Ein anderes Ziel könnte darin beste-
hen, die generellen Politiken von UNICE nicht nur zu koor-
dinieren, sondern sogar zu kanalisieren. Langfristig könnten
die Kooperation sektoraler Verbände im EEN zumindest in ei-
nigen Branchen eine zweite Säule bilden und die Fébis
(Fédérations européennes par branches d‘industrie) ergänzen,
die seit vielen Jahren bestehen und bislang vornehmlich für
wirtschafts-, nicht aber für sozialpolitische Angelegenheiten
zuständig sind. 

Die Kommission ist der erste und wichtigste der korporativen
Akteure, weil sie aufgrund ihres Initiativ- und Vorschlags-
monopols zunächst Regulierungsvorschläge unterbreitet und
gemäß Sozialabkommen die Aufgabe hat, die Anhörung der
Sozialpartner auf Gemeinschaftsebene zu fördern. Sie soll
ebenfalls alle Maßnahmen ergreifen, die notwendig sind, um
den Dialog der Sozialpartner zu erleichtern, „wobei sie für
Ausgewogenheit bei der Unterstützung der Parteien sorgt“
(Artikel 118a, Absatz 1). Schließlich bleibt dem Ministerrat
die endgültige Entscheidung über den von der Kommission
unterbreiteten Vorschlag der Sozialpartner vorbehalten.

Die Hauptstrategien der korporativen Akteure im Rahmen des
Sozialdialogs leiten sich aus ihren generellen Zielen ab:

– Der EGB hält eine Vertiefung und Erweiterung der sozialen
Dimension des Binnenmarktes im allgemeinen sowie des Dia-
logs zwischen den Sozialpartnern im besonderen für zwin-
gend erforderlich, um die soziale Regulierung zu erreichen,
die in der integrierten ökonomischen Gemeinschaft notwen-
dig ist. Als mögliche Mittel betrachtet der EGB Lobbying, An-
hörung und Teilnahme am Sozialdialog und, falls möglich, so-
gar Kollektivverhandlungen, welche Verhandlungen auf sek-
toraler Ebene einschließen sollten. Hinsichtlich des neuen
Unionsvertrages forderte der EGB die „Verankerung der so-
zialen Grundrechte“ und das Ende des „opting-out“, „indem
das Sozialprotokoll für alle Mitgliedstaaten für verbindlich
erklärt wird“ (Hoffmann 1996: 96).

– UNICE ist vor allem interessiert an der Erhaltung des Sta-
tus quo, der sich mit ihren Interessen am ehesten deckt, sowie
an der Verhinderung einer zu weit reichenden Gesetzgebung,
welche die Kommission anstreben könnte. Hinsichtlich des
Sozialprotokolls besteht ihr vorrangiges Interesse in der Teil-
nahme an den vorgeschriebenen Anhörungsverfahren, um die
Ergebnisse des Entscheidungsprozesses mitzugestalten und
dadurch zu kontrollieren, anstatt mit einer externen und da-
her unkontrollierbaren Regulierung konfrontiert zu werden.
Sofern UNICE überhaupt in freiwillige Verhandlung eintritt,
verfolgt sie das Ziel, eine arbeitgeberfreundlichere Ausge-
staltung des Rechtsinstruments zu erreichen, als das nach
„Lage der Dinge auf der Grundlage eines von der Kommis-
sion ausformulierten und anschließend von den zuständigen
EU-Organen beratenen bzw. beschlossenen Instruments zu
erwarten ist“ (Schoenaich-Carolath 1996: 2). Eine grundle-
gende Änderung in der Bewertung des Sozialdialogs ist dem-
nach nicht der Hintergrund von Verhandlungsaufnahmen
(Jensen/ Madsen/ Due 1997). Bis dato besteht die generelle
Strategie aus drei Teilen: Nationale Traditionen und Verfah-
ren sollen respektiert und erhalten werden, die Autonomie der
Sozialpartner soll auf allen Ebenen erhalten bleiben, ihre Frei-
heit zur Führung von Sozialdialogen soll uneingeschränkt
sein, und schließlich sollen alle sozialpolitischen Maßnahmen
der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Unterneh-
men, und damit dem sozialen Fortschritt und der Beschäfti-
gung dienen. Der Sozialdialog soll ein Positivsummenspiel
darstellen (Hornung-Draus 1996a).

– Die Kommission beabsichtigt wegen ihrer Funktion als
„Hüterin der Verträge“, eine soziale Dimension zu schaffen,
ohne aber selbst allzu stark einzugreifen. Des weiteren ist sie
gehalten, innerhalb der „Grauzone“ der Rechtsgrundlagen
der Arbeits- und Sozialpolitik das oben erwähnte Prinzip der
Subsidiarität als Leitlinie ihrer Politik zu respektieren und zu
beachten. Die Abgabe weiterer Rechte an die Sozialpartner
kann nun zum einen als Ausfluß des Prinzips der Subsidiarität
interpretiert werden, zum andern aber auch als Versuch, für
mögliche Fehlschläge andere Akteure verantwortlich zu ma-
chen. Grundsätzlich ist sie an der Stärkung ihrer eigenen Po-
sition im Vergleich zu der des Ministerrates interessiert und
versucht daher, strategische Koalitionen mit den Sozialpart-
nern einzugehen.

– Innerhalb des Ministerrats, der als Versammlung der Fach-
minister der Mitgliedsländer über europäische Rechtsvorha-
ben entscheidet, verfolgen die Mitgliedstaaten einen inter-
gouvernementalen Ansatz. Dieser dient dazu, die Autonomie
und Substanz nationaler Systeme vor allzuweit gehender eu-
ropäischer Gesetzgebung zu schützen. Daher müssen sozial-
politische Initiativen der Kommission einen komplexen Satz
von institutionellen und nationalspezifischen Kriterien erfül-
len, um durch das „Nadelöhr“ des Ministerrats zu gelangen.
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4 Eine andere Modifizierung des internen Entscheidungsprozesses betraf die
Mitglieder des Verhandlungskomitees: In Angelegenheiten, die sich auf das
Sozialabkommen bezogen, nahm der britische Dachverband CBI (Confe-
deration of British Industry) teil, war aber wegen des „opting-out“ Groß-
britanniens nicht stimmberechtigt.



4 Die ersten Versuche

Bisher haben nur sehr wenige Initiativen auf der Basis des
Sozialprotokolls stattgefunden.

1. 1993 schlug der erste Versuch fehl, von den neuen Gele-
genheiten zur Selbstregulierung Gebrauch zu machen, ehe er
richtig begonnen hatte: Zur Frage der im nationalen Kontext
wichtigen Mitbestimmung auf Unternehmensebene hatte es
seit den frühen 70er Jahren eine Reihe von Vorschlägen ge-
geben (Blanpain/Windey 1994). Die institutionelle Voraus-
setzung der Einstimmigkeit im Ministerrat hatte über zwei
Jahrzehnte eine Regulierung verhindert. Die neue Option
qualifizierter Mehrheitsentscheidungen veränderte die Patt-
situation. Die Kommission unterbreitete ihren neuen Entwurf
zur Richtlinie „über die Einsetzung eines Europäischen Be-
triebsrats oder die Schaffung eines Verfahrens zur Unterrich-
tung und Anhörung der Arbeitnehmer in gemeinschaftsweit
operierenden Unternehmen und Unternehmensgruppen“ und
leitete das Anhörungsverfahren ein. In dessen zweiter Phase
gelang es den Sozialpartnern nicht, in Verhandlungen über
eine Vereinbarung einzutreten. Die für den Fehlschlag ver-
antwortlichen Faktoren wurden nicht völlig geklärt, jede Seite
wies der anderen die Schuld zu (EIRR 1994). Einige Mit-
glieder des EGB stellten die Frage, warum der EGB überhaupt
verhandeln sollte, wenn realistischerweise davon auszugehen
sei, daß die Kommission ihren Richtlinienentwurf auf jeden
Fall verabschieden würde. Weiterhin stellte sich die Frage, ob
UNICE von ihrer status-quo-orientierten Strategie abgehen
würde. Andere Mitglieder argumentierten, daß bei einem er-
warteten Fehlschlag der EGB die erste Gelegenheit zum Test
des neuen Regulierungsrahmens aus der Hand geben würde.
UNICE dagegen beabsichtigte, in Verhandlungen einzutreten,
um die antizipierte Gesetzgebung über eine Vereinbarung der
Sozialpartner zu verhindern. Deshalb unterbreitete sie trotz
interner Probleme der Interessenaggregation dem EGB einen
Verhandlungsvorschlag.

Die gegensätzlichen Strategien der Sozialpartner, die sich am
Kommissionsvorschlag ausrichteten, waren dafür verant-
wortlich, daß sie nicht in der Lage waren, diesen kontrovers
diskutierten, hochgradig politisierten Bereich europäischer
Arbeitsbeziehungen selbständig zu regulieren. Infolge dieses
Versagens unterstrich die Kommission ihre politische Glaub-
würdigkeit, indem sie das Gesetzgebungsverfahren wieder
aufgriff und zum Abschluß brachte (Hall et al. 1995).

2. 1995 griff die Kommission den lange Zeit anhängigen Ge-
genstandsbereich „zur Beweislast bei geschlechtsbedingter
Diskriminierung“ wieder auf (vgl. KOM (96) 340 endg.),
nachdem sämtliche Ende der 80er Jahre unternommenen Ver-
suche, einen Kompromiß im Ministerrat zu erzielen, am Er-
fordernis der Einstimmigkeit gescheitert waren. Anfang 1996
traten die Sozialpartner in das erste und zweite Anhörungs-
verfahren ein; sie teilten jedoch nach Abschluß der zweiten
Anhörung der Kommission nicht mit, daß sie das Verfahren
gemäß dem Abkommen über die Sozialpolitik einleiten woll-
ten, das zum Abschluß einer Vereinbarung führen kann. Die
fehlende Bereitschaft zur Aushandlung einer Vereinbarung
basierte auf dem Inhalt der Rechtsmaterie, die komplexe Fra-
gen des Prozeßrechts tangierte und daher systemimmanent
außerhalb des Einflußbereiches privater Akteure lag. Daher
blieb die Initiative bei der Kommission, die Mitte 1996 auf
der Basis des Sozialabkommens (vormals Artikel 2 Absatz 1)
einen Richtlinienentwurf annahm, diesen dem Europäischen
Parlament sowie dem Wirtschafts- und Sozialausschuß zur
Stellungnahme zuleitete, bevor der Ministerrat über den Vor-
schlag beriet. Mit der Richtlinie sollte „eine wirksame Durch-

führung der Maßnahmen gewährleistet werden, die von den
Mitgliedstaaten in Anwendung des Gleichbehandlungs-
grundsatzes getroffen werden, damit jeder, der sich wegen
Nichtanwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes für be-
schwert hält, seine Rechte nach etwaiger Befassung anderer
zuständiger Stellen gerichtlich geltend machen kann“ (Arti-
kel 1 des Richtlinienentwurfs). Ende 1997 nahm der Mini-
sterrat die Richtlinie an (siehe EuroAS 4/1998).

3. Einige Jahre nach Verabschiedung des Sozialprotokolls ge-
lang es den Sozialpartnern, ein Abkommen zum „Eltern-
urlaub“ zu treffen. Dieses Problem hatte zwar für die Kom-
mission seit 1983/84 gewisse Priorität, aber alle Regulie-
rungsversuche, die wiederum Einstimmigkeit erforderten,
blockierte Großbritannien durch sein Veto im Ministerrat. Der
letzte Versuch scheiterte im Herbst 1994 unter der deutschen
Präsidentschaft aus genau diesem Grund. Danach geriet die
Kommission unter politischen Druck einiger Mitgliedstaaten
und startete eine neue Initiative auf der Rechtsgrundlage des
Sozialabkommens.

1995 unterbreitete die Kommission einen Vorschlag „zur Ver-
einbarkeit von Berufs- und Familienleben“ (KOM (96) 26
endg.), der nicht nur Vorstellungen zum Eltern-, sondern auch
zu Familien- und Bildungsurlaub enthielt. Nach der ersten An-
hörung stimmten die Sozialpartner überein, über Fragen des
Elternurlaubs zu verhandeln, und baten die Kommission, ihre
Initiative nicht weiter zu verfolgen. Nach der zweiten An-
hörung begannen die Verhandlungen im Juli und endeten im
November 1995 mit einer „Rahmenvereinbarung über El-
ternurlaub“. Der Vorschlag der Verhandlungskommission
wurde von allen drei Dachverbänden akzeptiert und von der
Kommission in eine Richtlinie umgewandelt, die der Mini-
sterrat schließlich annahm (Richtlinie 96/34/EG).

Die Hauptinhalte der Richtlinie, die innerhalb von drei Jah-
ren durch die nationalen Gesetzgeber in nationales Recht um-
gesetzt werden müssen, sind folgende:

– Die Einführung von Mindestanforderungen, die ein Recht
auf Elternurlaub in den drei Ländern garantieren, in denen es
bis dato nicht existierte (Irland, Belgien, Luxemburg).

– Die Vereinbarung verleiht Arbeitnehmern einen Anspruch
auf nicht mit Mutterschutz zu verwechselnden Elternurlaub
von mindestens drei Monaten, der genommen werden kann
bis zu einem von den Mitgliedstaaten und/oder den Sozial-
partnern festzulegenden Alter des Kindes, das höchstens acht
Jahre betragen darf. 

– Der Anspruch ist grundsätzlich nicht auf den anderen El-
ternteil übertragbar und besteht unabhängig von der berufli-
chen Situation des anderen Elternteils.

– Die Vereinbarung regelt einen Freistellungsanspruch in Fäl-
len von dringenden familiären Erfordernissen und bei höhe-
rer Gewalt.

Beide Sozialpartner (Hornung-Draus 1996b, Lapeyre 1996)
und die Kommission betrachteten das Übereinkommen als be-
deutenden Erfolg des neuen Verfahrens und betonten seine
Offenheit für nationalspezifische Implementation sowie sei-
ne materielle „Flexibilität“.

Die externen Einschätzungen hingegen waren unterschied-
lich: 

Einerseits argumentierten unabhängige, euro-pessimistische
Beobachter, daß der Inhalt nicht zu den zentralen Teilen eu-
ropäischer Sozialpolitik gehöre. Das Rahmenabkommen stel-
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le im Gegensatz zum fehlgeschlagenen Versuch über EBR
kein Nullsummenspiel dar; zudem verfüge die Mehrzahl der
Mitgliedsländer bereits über weiterreichende nationale Rech-
te, die durch das Abkommen unberührt bleiben (EIRR 1995).
Es könne sehr wohl der Fall sein, daß die Sozialpartner min-
destens ein erfolgreich abgeschlossenes Verfahren brauchten,
um ihre Fähigkeit und Bereitschaft zur Erfüllung der hohen,
durch das Sozialprotokoll eröffneten Erwartungen sowohl sei-
tens der Kommission als auch der Mitgliedstaaten unter Be-
weis zu stellen. Damit stand die Legitimität der Sozialpartner
vor und während der Regierungskonferenz zur Disposition. 

Andererseits argumentierten Euro-Optimisten eher für das
Abkommen und betonten, daß es die Beziehungen zwischen
den Sozialpartnern stärken (BDA 1996) und den ersten Schritt
zu einem Euro-Korporatismus darstellen könnte (Falkner
1996). In dieser Sichtweise sollte das Übereinkommen auch
ein positives Zeichen für die Regierungskonferenz und die
Neuverhandlung des Unionsvertrages setzen, die Mitte 1997
abgeschlossen sein sollten.

4. In allen Mitgliedsländern haben seit den 80er Jahren ver-
schiedene Formen atypischer Beschäftigung erheblich an Be-
deutung gewonnen (Delsen 1995). Mehrere Richtlinienent-
würfe scheiterten an der Erfordernis einstimmiger Entschei-
dungen (Sörries 1998). Deshalb eröffnete die Kommission im
September 1995 erneut das nach dem Sozialabkommen vor-
gesehene Verfahren, indem sie eine Initiative über die „Flexi-
bilisierung der Arbeitszeit und Absicherung der Arbeitneh-
mer“ („atypische Beschäftigungsverhältnisse“) einleitete.
Die Sozialpartner nutzten die Gelegenheit, um ein zweites
Rahmenabkommen abzuschließen, welches auf spezifische
Art die Forderungen der Unternehmen nach mehr Flexibilität
und die Vorstellungen der Teilzeitbeschäftigten nach mehr
Gleichberechtigung am Arbeitsplatz kombiniert (Richtlinie
97/81/EG). 

Gemäß § 1 liegt der materielle Schwerpunkt auf dem Ziel, die
Beseitigung von Diskriminierung von Teilzeitbeschäftigten
sicherzustellen und die Qualität der Teilzeitarbeit zu verbes-
sern. Damit soll das Prinzip der Nichtdiskriminierung in Be-
ziehung zu Vollzeitbeschäftigten kodifiziert werden. Die Rah-
menvereinbarung erlaubt aber die unterschiedliche Behand-
lung „aus objektiven Gründen“, die in drei Öffnungsklauseln
spezifiziert werden: 

– Die Vereinbarung erstreckt sich nicht auf Sozialversiche-
rungsfragen. Die Sozialpartner erkennen an, daß die gesetz-
lichen Regelungen der sozialen Sicherheit der Entscheidung
der Mitgliedstaaten unterliegen (Präambel); 

– die Mitgliedstaaten können Teilzeitbeschäftigte, die „nur
gelegentlich arbeiten“, aus sachlichen Gründen ganz oder teil-
weise von den Bestimmungen dieser Vereinbarung aus-
schließen (§ 2, Ziffer 2);

– die Mitgliedstaaten können den Zugang zu besonderen Be-
schäftigungsbedingungen von einer bestimmten Betriebszu-
gehörigkeitsdauer, Arbeitszeit oder Lohn- und Gehaltsbedin-
gungen abhängig machen (§ 4, Ziffer 4).

Sowohl beide Sozialpartner als auch die Kommission be-
zeichneten das Rahmenabkommen als einen weiteren grund-
legenden Erfolg zur Vertiefung der sozialen Dimension des
Binnenmarktes und zum Wachstum der Beschäftigung. Kri-
tiker hoben die Beschränkung des Inhalts auf reguläre, per-
manente Teilzeit hervor, d.h. die weit gefaßten Öffnungs-
klauseln sowie den weit verbreiteten Gebrauch unbestimmter
Vorgaben, die nationalspezifischen Interpretationen durchaus

offenstehen. Weiterhin sind signifikante Folgen des Rahmen-
abkommens unwahrscheinlich, da bereits gesetzliche oder
kollektivvertragliche Regelungen zur Teilzeitarbeit in der
Mehrheit der Mitgliedsländer bestehen (EIRR 1997b, EIRO
1997).

Innerhalb des EGB wurde das Rahmenabkommen folglich
nicht einstimmig ratifiziert; einige nationale Dachverbände
wie der Deutsche Gewerkschaftsbund stimmten wegen des
aus ihrer Sicht unbefriedigenden Ergebnisses nicht zu (Krei-
mer-de Fries 1997). Infolge des hohen Grades „ausgehandel-
ter Flexibilität“ des Abkommens war UNICE dagegen nicht
mit internen Problemen des Interessenausgleichs konfron-
tiert.

Externe Beobachter stellten ein weiteres Problem heraus: In
der zweiten Anhörungsphase entschlossen sich die Sozial-
partner zwar zu Verhandlungen, beschränkten diese gleich-
wohl ausschließlich auf die Regelung von Teilzeitarbeit. Die
Fragen atypischer Beschäftigung (u.a. geringfügige Beschäf-
tigung) waren Teil des ursprünglichen Kommissionsvor-
schlags, wurden aber zu Verhandlungsbeginn ausgeschlossen,
da sich das Mandat von UNICE ausschließlich auf Teilzeit-
probleme bezog. In der Präambel der Vereinbarung bekunde-
ten die vertragschließenden Parteien aber ihre Absicht, „die
Notwendigkeit ähnlicher Abkommen für andere flexible Ar-
beitsformen in Erwägung zu ziehen“. Verhandlungen über be-
fristete Beschäftigungsverhältnisse begannen im Frühjahr
1998 und müßten gemäß Artikel 118a, Absatz 4 nach neun
Monaten beendet werden. 

5. Seit über 20 Jahren steht eine Initiative im Bereich der „Un-
terrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer auf einzelstaat-
licher Ebene“ auf der politischen Agenda der EU. Im Juni
1997 unternahm die Kommission auf der Basis der Bestim-
mungen des Sozialkapitels einen erneuten Vorstoß. „Nach
Auffassung der Kommission sollte der Hauptzweck der Ge-
meinschaftsinitiative darin bestehen, die Mängel der einzel-
staatlichen Rechtsvorschriften zu beheben, indem ein
kohärenter Gemeinschaftsrahmen geschaffen wird, der dem
Problem eines lückenhaften Gemeinschaftsrechts im Bereich
der Unterrichtung und Anhörung entgegenwirkt“ (Europäi-
sche Kommission/GD V 1998: 5). UNICE lehnte Verhand-
lungen ab mit der Begründung, daß das Rechtsvorhaben ge-
gen das Subsidiaritätsprinzip verstoße. Vor allem die Mit-
gliedsverbände aus Großbritannien, Deutschland, Griechen-
land und Portugal äußerten im internen Klärungsprozeß, daß
eine entsprechende Initiative ausschließlich auf nationaler
Ebene angemessen sei. Der EGB kritisierte die ablehnende
Haltung von UNICE und erklärte seine Bereitschaft zu Ver-
handlungen. Nach dem Scheitern eines Versuchs der Selbst-
regulierung ist mit einer entsprechenden Initiative der Kom-
mission zu rechnen (EIRR 1998a: 3).

5 Probleme bei der Anwendung des Sozialkapitels

Vor dem Hintergrund der bisherigen Erfahrungen kam vor al-
lem den ersten Rahmenabkommen über Elternurlaub und
Teilzeit weniger wegen ihres Inhalts politische Bedeutung zu.
Sie führen nur in einer kleinen Zahl von Mitgliedsländern zu
Verbesserungen. Unsere Hypothese lautet, daß die Rahmen-
abkommen wichtiger waren wegen ihrer prozeduralen Ergeb-
nisse und der dabei auftretenden Probleme. Insbesondere das
erste Rahmenabkommen diente als Präzedenzfall, um die
noch unspezifizierten Regeln des Sozialabkommens festzu-
legen; es hatte daher einen enormen Einfluß auf alle weiteren
Entwicklungen von Verfahrensweisen und Implementation
des neuen Sozialdialogs.
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5.1 Probleme der Akteure bei der Implementation

Probleme bei der Implementation entstehen sowohl auf der
europäischen als auch auf der nationalen Ebene. Auf der eu-
ropäischen Ebene betreffen die Hauptschwierigkeiten die
Teilnahme sowie die Repräsentativität der vertragsschließen-
den Parteien:

– Besonders auf Arbeitgeberseite ist diese zentrale Frage noch
nicht gelöst: UEAPME bezweifelt, ob der Dachverband UNI-
CE zu Verhandlungen sowie zum Abschluß von Verträgen für
alle Gruppen von Unternehmen berechtigt ist. Aus diesem
Grund benutzte UEAPME das erste Übereinkommen als He-
bel, stellte die Repräsentativität der vertragsschließenden Par-
tei in Frage und rief den Europäischen Gerichtshof an, um die
Richtlinie annullieren zu lassen, nachdem Appelle an die
Kommission erfolglos geblieben waren (vgl. KOM (98) 322
endg.: 17). Die Kommission ihrerseits argumentierte, daß sie
das Rahmenabkommen auf seine Rechtmäßigkeit sorgfältig
geprüft habe, und blieb deshalb bei ihrer Meinung, daß alle
Veränderungen für kleine und mittelständische Unternehmen,
die in ihrer ersten „Mitteilung zur Entwicklung des Sozial-
dialogs auf Gemeinschaftsebene“ definiert worden waren, im
Rahmenabkommen der Sozialpartner Berücksichtigung ge-
funden hatten. Unabhängig davon könnten in Zukunft auch
andere Verbände eine ähnliche Strategie wie UEAPME ver-
folgen, um ihre vollständige Anerkennung zu erreichen.

UEAPME behauptet, alle Voraussetzungen der Teilnahme zu
erfüllen, aber in allen Phasen „vollständig unbeachtet“ ge-
blieben zu sein; der Verband betrachtet den derzeitigen Sozi-
aldialog als „closed shop“ und verlangt aus organisationsin-
ternen Gründen eine eigenständige Beteiligung (EIRR 1996,
EIRR 1997c). In ihrer 1996er Mitteilung zum Sozialdialog-
(KOM (96) 448 endg.) hebt die Kommission hervor, daß die
Beteiligung am Dialog auf gegenseitiger Anerkennung der
Partner und weniger auf einer offiziellen Entscheidung beru-
he, und äußert den Wunsch, die Sozialpartner mögen enger
an der Lösung der Frage der Repräsentativität mitarbeiten. Im
Vergleich zur Kommission betonen einige nationale Regie-
rungen, daß die Anzahl der Teilnehmer nicht strikt begrenzt
sein sollte (European Commission 1997). Unabhängig von
dieser Auffassung sind die „Val Duchesse“-Sozialpartner an
einer Begrenzung der Teilnehmerorganisationen interessiert,
da sie ansonsten eine Schwächung ihrer eigenen Verhand-
lungspositionen befürchten.

– Im Gegensatz zu UNICE scheint der EGB keine größeren
internen Implementationsprobleme zu haben, da dem Ver-
handlungsausschuß auch Repräsentanten der Branchenorga-
nisationen angehören. Dennoch scheint der öffentliche Sek-
tor im EGB schlecht vertreten und auf der Arbeitgeberseite
gar nicht repräsentiert zu sein. 

Die bislang geschlossenen Abkommen zu Elternurlaub und
Teilzeit zeigten noch ein anderes strukturelles Problem auf.
Die Vereinbarungen bestanden nur aus einzelnen Teilen des
für die erste Anhörung vorgesehenen Kommissionsvorschla-
ges. Im ersten Fall enthielt, wie bereits erwähnt, das von der
Kommission vorgeschlagenen Paket auch Familien- und Bil-
dungsurlaub; im zweiten Fall waren verschiedene Formen aty-
pischer Beschäftigung vorgesehen, u.a. geringfügige Be-
schäftigung und Leiharbeit. Das allgemeine Muster von So-
zialpartnerverhandlungen war bis dato dadurch charakteri-
siert, daß die Sozialpartner ihr Abkommen nur zu einigen aus-
gewählten, konsensfähigen Bestandteilen des ursprünglichen
Pakets abschlossen. Diese Tatsache fand später in den jewei-
ligen „Erfolgsmeldungen“ der Kommission und der Sozial-
partner kaum Erwähnung.

Dieses selektive Vorgehen der Akteure wirft die Frage auf,
was mit den restlichen kontroversen Komponenten des ur-
sprünglichen Vorschlags geschieht. Die Kommission kann
entweder den Gesetzgebungsweg weiter verfolgen und einen
neuen Vorschlag unterbreiten, oder sie kann das restliche Pa-
ket unberührt und damit ungelöst liegen lassen. Bisher hat die
Kommission nicht angekündigt, daß sie die Probleme wieder
aufzugreifen gedenkt. Falls sie diesen Ansatz beibehält, kon-
trollieren die Sozialpartner nicht nur die Ergebnisse ihrer ei-
genen Verhandlungen, die dann mit dem Resultat des gesam-
ten Verfahrens identisch sind, sondern auch die übrigen Er-
gebnisse bei den übrigen Teilen des Vorschlagspakets. In die-
sem besonderen Fall könnten die Verfahren des Sozialab-
kommens bzw. des Sozialkapitels instrumentalisiert werden,
um weitere sozialpolitische Maßnahmen zu hochpolitisierten
Vorhaben der Kommission zu verhindern. Es wäre erhebli-
cher politischer Druck seitens der nationalen Regierungen
(und des Europäischen Parlaments) notwendig, um die Kom-
mission zu veranlassen, die Regulierung des übrig-
gebliebenen Rests wieder in Angriff zu nehmen. Der Wider-
stand, vor allem von UNICE, wäre beachtlich.

Am Beispiel der EBR-Richtlinie zeigt sich ein weiteres stra-
tegisches Problem: Wird die Kommission ihre eigene Initia-
tive auf jeden Fall, d.h. mit oder ohne Zustimmung und Unter-
stützung der Sozialpartner, verfolgen, wenn sie „eine Ge-
meinschaftsmaßnahme für zweckmäßig“ hält? Falls die Kom-
mission sich entschließen sollte, in diesem relativ späten Sta-
dium des politischen Prozesses keinen Vorschlag zu unter-
breiten, würde sie die Macht des nicht-kooperierenden Sozi-
alpartners erhöhen, alle möglichen Ergebnisse zu bestimmen.
Die freiwilligen Verhandlungen würden nämlich entweder
kein Übereinkommen erzielen oder überhaupt nicht stattfin-
den.

5.2 Prozedurale Probleme der Implementation

Neben diesen organisationsinternen Problemen der Sozial-
partner stellten sich anfänglich verschiedene Fragen hin-
sichtlich der Verfahrensweisen bei der Implementation, die
teilweise immer noch ungelöst sind. Entsprechende Routinen
werden nicht auf Vorrat produziert, sondern entwickeln sich
erst im Laufe und am Beispiel der ersten Anwendungen eu-
ropäischer Rechtssetzungen, die dadurch über ihre Inhalte
hinausgehende, grundsätzliche Bedeutung erhalten. 

Das Sozialabkommen eröffnet zwei unterschiedliche Imple-
mentationsverfahren für Rahmenvereinbarungen, die gemäß
dem Anspruch der Sozialpartner nicht mit Kollektiv- bzw. Ta-
rifverträgen verwechselt werden dürfen:

Erstens können geschlossene Vereinbarungen „nach den je-
weiligen Verfahren und Gepflogenheiten der Sozialpartner
und der Mitgliedstaaten“ (Artikel 118b, Absatz 2) auf frei-
williger Basis durch Kollektivverträge auf nationaler Ebene
implementiert werden. Falls die Akteure diese Alternative
wählen, wäre eine kohärente Implementation aufgrund der
deutlichen rechtlichen und institutionellen Unterschiede zwi-
schen den nationalen Systemen der Arbeitsbeziehungen
(Locke/Kochan/Piore 1995, Ferner/Hyman 1998) sehr un-
wahrscheinlich. Ein anderer entscheidender Faktor ist die Tat-
sache, daß die auf freiwilliger Basis implementierten Verein-
barungen eine Deckungsrate der Arbeitnehmer von 100 Pro-
zent sicherstellen müßten. Eine implizite Voraussetzung wäre
entweder ein sehr hoher Zentralisierungsgrad des nationalen
Verhandlungssystems und der beteiligten Verbände/Dachver-
bände auf beiden Seiten oder alternativ eine enge und strikte
Koordination sektoraler Verhandlungen. 

MittAB 4/98 721



Eine sehr hohe Deckungsrate (wie in Belgien, Finnland oder
Schweden) wäre folglich eine notwendige Voraussetzung. Ak-
tuelle komparative Studien zeigen jedoch, daß die Deckungs-
raten in den westeuropäischen Ländern sehr unterschiedlich
sind; die Raten liegen (bei ungefähr 60 Prozent) vergleichs-
weise niedrig in Ländern wie Niederlande, Portugal und Spa-
nien (Traxler 1996b). Ansonsten wäre eine das sog. „erga om-
nes-Prinzip“ einführende Allgemeinverbindlichkeitserklä-
rung notwendig, um den Inhalt von Kollektivverträgen auf
Nichtmitglieder der vertragsschließenden Parteien auszuwei-
ten; dieses Rechtsinstrument existiert aber nicht in allen EU-
Mitgliedstaaten (z.B. Italien oder Dänemark). Daher ist die
Annahme plausibel, daß die privaten Akteure diese volunta-
ristische Form der Implementation nur in wenigen Fällen an-
wenden werden. Weiterhin besteht diese Prozedur der „ver-
handelten Gesetzgebung“ nicht in allen Mitgliedsländern.

Beim zweiten Verfahren, welches eine signifikantere Bedeu-
tung für zukünftige Vereinbarungen beanspruchen kann, er-
folgt die Implementation „auf gemeinsamen Antrag der Un-
terzeichnerparteien durch einen Beschluß des Rates auf Vor-
schlag der Kommission“ (Artikel 118b, Absatz 2). In diesem
Fall treten ebenfalls verschiedene, bis dato ungelöste Proble-
me auf:

– Verfügt die Kommission, welche Gültigkeit und Recht-
mäßigkeit des Übereinkommens sicherzustellen hat (reprä-
sentativer Status der vertragschließenden Parteien, ihr
Verhandlungsmandat, „Vereinbarkeit“ jedes Artikels des
Übereinkommens mit dem Gemeinschaftsrecht sowie
Berücksichtigung besonderer Belange kleiner und mittel-
ständischer Unternehmen gemäß Artikel 118, Absatz 2), über
die rechtliche Möglichkeit, den Inhalt des von den Sozial-
partnern autonom ausgehandelten Kompromisses nicht nur
zu kommentieren, sondern auch zu verändern? Falls dies der
Fall sein sollte, könnte das Machtgleichgewicht in Richtung
Kommission oder Sozialpartner verschoben werden.

– Darf der Ministerrat Ergänzungen vornehmen und damit die
definitive Entscheidungsmacht ausüben? Falls dies der Fall
sein sollte, wäre der Einfluß des Ministerrates derselbe wie
bei allen anderen Entscheidungen gemäß den konventionel-
len Verfahren des EG-Vertrages. Falls dies nicht der Fall sein
sollte, würde die Macht der Sozialpartner im Vergleich zu
ihren früheren Optionen deutlich vergrößert. Deshalb be-
zweifeln einige nationale Regierungen, ob ein solcher Macht-
zuwachs für sie akzeptabel wäre. Man kann argumentieren,
daß diese Unmöglichkeit der Veränderung seitens des Mini-
sterrates zu einer der Tarifautonomie auf nationaler Ebene
durchaus vergleichbaren Konstellation führen würde. Aber
Tarifautonomie besteht gegenwärtig auf supranationaler
Ebene nicht.

– Die Kommission argumentiert, daß der Ministerrat nicht
über substantielle Veränderungsrechte verfüge und droht so-
gar mit dem Rückzug ihres Vorschlags für den Fall, daß der
Ministerrat versuchen sollte, die Rahmenvereinbarung der
Sozialpartner zu ändern. Eine mögliche, gleichwohl unwahr-
scheinliche Konstellation könnte folgendermaßen aussehen:
Falls der Rat seine Zustimmung verweigert, wäre das Rah-
menabkommen null und nichtig. In diesem Fall würde die
Kommission möglicherweise ihre eigene Initiative wieder
aufnehmen und das im Sozialabkommen bzw. Sozialkapitel
vorgesehene Gesetzgebungsverfahren noch einmal beginnen,
wahrscheinlich bei der zweiten Anhörung der Sozialpartner.
Eine andere Option könnte darin bestehen, daß der Minister-
rat nicht den Inhalt des Abkommens ändern, aber über die ge-
eigneten Instrumente der Umsetzung entscheiden kann.

– Weiterhin ungewiß ist die Wahl der Rechtsinstrumente, wel-
che die Kommission vornimmt. Die Rechtsqualität einer „dé-
cision“ (im Französischen) in der Bedeutung des Artikel 4
Sozialabkommen bzw. Artikel 118b Sozialkapital bezieht sich
auf Artikel 189 des EG-Vertrages, ist aber nicht definitiv be-
stimmt. Falls die Kommission wie bisher das Instrument der
Richtlinie als geeignetes Mittel der Umsetzung auswählt, hät-
ten die Mitgliedstaaten im Vergleich zu Empfehlungen oder
Stellungnahmen weniger Spielraum, die Inhalte der Rahmen-
vereinbarung zu verändern. In jedem Fall bereitet der Imple-
mentationsprozeß auf nationaler Ebene zusätzliche Schwie-
rigkeiten, welche ein intensives Lobbying der nationalen So-
zialpartner einschließen. Wie wir aus den Erfahrungen mit der
Implementation der EBR-Richtlinie wissen, legt die suprana-
tionale Regulierung nur einen allgemeinen Bezugsrahmen
fest, der durch nationale „Gebräuche und Gepflogenheiten“
spezifiziert werden muß. Eine relativ kohärente Übertragung
von der europäischen auf die nationale Ebene ist somit un-
wahrscheinlich.

– Schließlich ist die Annahme unrealistisch, daß die europäi-
schen Akteure über dieselbe Organisationskapazität verfügen
wie ihre nationalen Mitgliedsverbände. Die europäischen
Dachverbände sind nicht autonom gegenüber ihren Mitglie-
dern, sondern hängen in hohem Maße von dem europäischen
Engagement der nationalen Verbände ab; der Grad der
Europäisierung von Handlungsstrategien differiert zwischen
nationalen Systemen der Arbeitsbeziehungen (Ebbinghaus/
Visser 1994).

Diese zweite Variante der Implementation wirft zudem das
grundsätzliche Problem der demokratischen Legitimation auf
europäischer Ebene auf. Die Sozialpartner verfügen über kein
Mandat der EU-Bürger, die dennoch von den Ergebnissen der
abgeschlossenen Vereinbarungen betroffen sind. Wo liegen
die Grenzen privater Regulierung durch die Sozialpartner,
etwa in Zusammenhang mit nationalen Sozialversicherungs-
systemen, um nur ein Beispiel zu nennen? Schließlich wird
das Europäische Parlament, der letzte noch zu nennende eu-
ropäische Akteur, in das Verfahren des Sozialabkommens
gemäß Artikel 118b, Absatz 2 überhaupt nicht einbezogen.
Bisher hat die Kommission das Parlament auf freiwilliger, in-
formeller Basis über die Phasen der Anhörung informiert. Bei
der Neuverhandlung des Vertrages über die Europäische Uni-
on forderte das Parlament eine Erweiterung seiner Rechte „in
Form eines pauschalen Ablehnungs- bzw. Zustimmungs-
rechts“ (Europäisches Parlament 1997: 7). Diese Forderun-
gen blieben letztendlich ohne durchschlagenden Erfolg.

In ihrer 1996 erfolgten Sozialdialog-Mitteilung hat die Kom-
mission versucht, die oben erläuterten Probleme zu lösen. Sie
eruierte Fragen nach neuen Teilnehmern des Sozialdialogs auf
der zentralen und sektoralen Ebene, Kriterien der Repräsen-
tativität von Organisationen, mögliche Reformen, Verbesse-
rung der Effizienz, bessere Koordination der sektoralen Dia-
loge, Verfahrensänderungen, die Zukunft verschiedener Aus-
schüsse und die rechtlichen Möglichkeiten des Ministerrates,
vorgelegte Entwürfe zu verändern - ohne allerdings diese Fra-
gen zu beantworten oder die Probleme einer Lösung zuzu-
führen. Hinsichtlich der Themenfindung zukünftiger Dialoge
schlug die Kommission vor, daß sich „der soziale Dialog so-
wohl auf branchenübergreifender Ebene als auch auf sekto-
raler Ebene vor allem der Frage der Beschäftigung zuwenden“
(KOM (96) 448 endg.: 17) sollte. 

Die Strategie bestand in der Formulierung einer Reihe allge-
meiner Fragen, welche die Sozialpartner und nicht die Kom-
mission selbst beantworten sollten. Man könnte diese Mittei-
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lung mehr oder weniger als Grünbuch bezeichnen, weil nur
die Agenda für zukünftige Entwicklungen definiert wurde,
ohne aber in Einzelheiten zu gehen. Indessen empfahl die
Kommission lediglich, den Diskurs zwischen allen Akteuren
zu stärken. Damit zog sich der zentrale Akteur zumindest tem-
porär aus der weiteren Politikdefinition zurück. Die Reaktio-
nen der nationalen Regierungen und Sozialpartner waren
zahlreich, aber kontrovers in Einzelheiten (European Com-
mission 1997), womit der Kommission wenig geholfen war.

In der vorläufig letzten Mitteilung zur „Anpassung und För-
derung des Sozialen Dialogs auf Gemeinschaftsebene“ (KOM
(98) 322 endg.) nahm die Kommission erneut Abstand von
dem Versuch, in die freiwilligen Verhandlungen der Sozial-
partner einzugreifen; vielmehr wies sie darauf hin, daß die
Anerkennung der jeweiligen Verhandlungspartner in die Au-
tonomie der Parteien fällt. Des weiteren machte sie deutlich,
„daß die gegenwärtige Situation zukünftige Entwicklungen
gefährdet und daß eine politische Lösung erforderlich ist, um
den Weg für die Zukunft zu ebnen“ (KOM (98) 322 endg.:
14). Damit ging die Kommission indirekt auf die oben ge-
schilderten, gescheiterten Versuche einer Regulierung durch
die Sozialpartner ein. Mit der Mitteilung sowie während ei-
nes Zusammentreffens mit Repräsentanten der Sozialpartner,
das nach der Absage an Verhandlungen im Fall der „Unter-
richtung und Anhörung“ anberaumt wurde, machte die Kom-
mission deutlich, daß die rechtliche sowie politische Aufwer-
tung des Sozialdialogs nicht ohne Konsequenzen bleiben soll-
te (EIRO 1998). Sie betonte dabei insbesondere die gestiege-
ne sozialpolitische Verantwortung der Sozialpartner, die mit
dem Amsterdamer Vertrag neue Impulse erhalten hatte.
Gleichwohl konnte auch diese Entwicklung nicht über die
grundlegenden Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich der
sozialen Ausgestaltung der Integration im allgemeinen und
der Funktion des Sozialdialogs hinwegtäuschen.

6 Zusammenfassung und Ausblick

Nach den ersten Jahren zeigen die Anwendungen des neuen
Sozialdialogs ein sehr ambivalentes Bild:

1. Bisher liegen nur zwei abgeschlossene Rahmenvereinba-
rungen vor, nämlich zum Elternurlaub sowie zur Teilzeitar-
beit. In beiden Fällen war der bloße Abschluß wichtiger als
der Inhalt. Sie sollten zeigen, daß die Sozialpartner willens
und in der Lage sind, die ihnen zugebilligte Verantwortung
wahrzunehmen. Wir halten daher in beiden Fällen die
Verfahrensfragen für wichtiger als die Inhalte.

2. Der erste Verhandlungsversuch zum kontroversen Gegen-
stand der EBR schlug während der zweiten Anhörung fehl.
Die Kommission nahm das Verfahren wieder auf, indem sie
ihren eigenen Vorschlag weiter verfolgte und dem Minister-
rat zum Beschluß vorlegte. Die Absage an Verhandlungen
stützt unsere Hypothese, daß sich nur nicht-konfliktuelle Vor-
schläge für eine Regulierung durch die Sozialpartner eignen,
und daß es trotz des Prinzips der Subsidiarität nach wie vor
der Kommission bedarf, um die übrigen Vorhaben zu lösen.
Diese These wird durch das Scheitern der Verhandlungen zur
„Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer“ gestützt.

3. Die Sozialpartner werden nicht in jedem Fall aktiv am Pro-
zeß teilnehmen, d.h. von ihren vergrößerten und verbesserten
Gelegenheiten zum Abschluß von Übereinkommen keinen
Gebrauch machen, wie das Beispiel der Umkehr der Beweis-
last bei sexueller Diskriminierung belegt. Allgemein zeigt
dieser Fall, daß die Sozialpartner nicht alle möglichen, von

der Kommission initiierten sozialpolitischen Vorschläge als
geeignet für Verhandlungen und Vereinbarungen ansehen.

Bisher können die Ergebnisse des zentralen Sozialdialogs
nicht als Grundlage für eine Substantiierung der Verhandlun-
gen zwischen den Sozialpartnern in Richtung auf ein eu-
ropäisches „industrial relations-System“ angesehen werden.
Unabhängige, freiwillig abgeschlossene Rahmenabkommen
der Sozialpartner waren rechtlich immer möglich – kamen
aber aus genau den oben genannten Gründen nicht zustande
und sind in absehbarer Zukunft auch nicht wahrscheinlich.
Freilich könnte ein europäisches System der Arbeitsbezie-
hungen auch Impulse von der sektoralen Ebene erhalten, d.h.
durch sektorale Sozialdialoge. Allerdings befinden sich die-
se in einer Vielzahl von Branchen geführten Dialoge ebenso
in einem Anfangsstadium wie die zentrale Variante; eine An-
wendung des Sozialabkommens ist bisher nicht erfolgt (Kel-
ler/Sörries 1998). Insofern stützen beide Varianten von Sozi-
aldialogen nicht die von verschiedenen Autoren vertretenen
optimistischen Positionen hinsichtlich der Entwicklungspo-
tentiale (Falkner 1996, Jacobi 1995, Treu 1997). 

Ein von Gewerkschaftsvertretern häufig begangener Fehler
sollte an dieser Stelle vermieden werden: Aufgrund ihres kon-
sensualen Charakters sollten Sozialdialoge unter Beteiligung
der Kommission nicht mit Tarifautonomie von Arbeitgeber-
verbänden und Gewerkschaften verwechselt werden, wobei
letztere Streikdrohungen oder sogar tatsächliche Streikaktio-
nen einschließt. Im Gegensatz zur großen Mehrheit der Mit-
gliedstaaten und der Dachverbände der Gewerkschaften ha-
ben Arbeitgeberverbände, falls überhaupt, nur ein sehr be-
grenztes Interesse an sozialpolitischer Regulierung, sind
mehr an nicht-bindenden Empfehlungen und Beratungen ori-
entiert und verhandeln nur angesichts einer antizipierten In-
tervention der Kommission. In einem überaus optimistischen
Szenario könnten Sozialdialoge allenfalls Vorläufer von Ver-
handlungsautonomie darstellen.

Selbst wenn die diskutierten Verfahrensprobleme gelöst
wären, blieben die Fähigkeit und Bereitschaft der Sozialpart-
ner zur Aushandlung freiwilliger Rahmenabkommen ziem-
lich begrenzt. Eine Veränderung der internen Struktur der kor-
porativen Akteure auf europäischer Ebene, eine gewisse
Übertragung von Kompetenzen sowie ein Interesse der
europäischen Sozialpartner an einer Weiterentwicklung des
Sozialdialogs kann zwar konstatiert werden. Aber das Inter-
esse der nationalen Verbände, welche die zentralen Akteure
innerhalb ihrer supranationalen Dachorganisationen sind, be-
steht nicht darin, eine neue, europäische Verhandlungsebene
zu ihren eigenen Lasten zu etablieren. Ganz offensichtlich
korreliert dieses Interesse mit den Einfluß- und Machtstruk-
turen innerhalb der nationalen Arbeitsbeziehungen und weist
daher große Unterschiede in Europa auf. Vor allem Arbeit-
geberverbände, besonders UNICE, mit ihrem nur begrenzten
Interesse an sozialpolitischer Regulierung, tendieren dazu,
die Etablierung eines sich selbst erhaltenden Sozialdialogs zu
verhindern.

Die gegenwärtige Kommission hat bisher im wesentlichen In-
itiativen vorgeschlagen, die auf das Aktionsprogramm der So-
zialcharta von 1989 zurückgehen. Sie hat kaum neue, eigene
Initiativen gestartet, sondern lediglich Initiativen reaktiviert,
die früher, vor allem wegen des Widerstands Großbritanniens,
nicht angenommen worden waren. Ihre generelle Strategie be-
steht in der Konsolidierung und Implementation der bisheri-
gen Resultate und nicht in der Initiierung und Förderung wei-
tergehender Regulierungen europäischer Sozialpolitik. Diese
Strategie wirkt in ähnlicher Richtung wie die Zurückhaltung
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einiger Mitgliedstaaten bei der Vertiefung der sozialen Di-
mension. Deren zentrales Interesse liegt eher in der Ein-
führung der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion
als in der Schaffung einer europäischen Sozialpolitik, die den
fortlaufenden Strukturwandel flankieren könnte. Wir sind in
eine neue Phase im Zyklus europäischer Sozialpolitik einge-
treten, die durch ein niedriges Niveau an Aktivität bei der wei-
teren Integration gekennzeichnet ist.

Unter Berücksichtigung dieses Arguments ist es nicht über-
raschend, daß der Sozialpolitik zunächst keine Priorität bei
der Regierungskonferenz eingeräumt wurde. Daher ist die
Annahme plausibel, daß die beachtliche Lücke zwischen
wirtschaftlicher und sozialer Integration in absehbarer Zu-
kunft nicht geschlossen werden kann. Auch der im Frühjahr
1997 erfolgte Regierungswechsel in Großbritannien wird an
dieser Situation nichts Grundsätzliches ändern.

Aufgrund ihres Initiativ- und Vorschlagsmonopols definiert
die Kommission sowohl die Richtung als auch wesentlich den
Inhalt der europäischen Sozialpolitik. Daher ist sie weiterhin
der politische Unternehmer in den Entscheidungsprozessen
des neuen Sozialdialogs. Selbst wenn sie das erneuerte Prin-
zip der Subsidiarität und die zentrale Bedeutung der neuen,
den Sozialpartnern zugedachte Rolle hervorhebt, wird die
Kommission der wichtigste Akteur der weiteren Sozialinte-
gration bleiben. Aufgrund der bisherigen Ergebnisse ist es
nicht wahrscheinlich, daß die Sozialpartner ihre erweiterten
Handlungsmöglichkeiten in absehbarer Zukunft intensiver
ausschöpfen. Angesichts der Grundhaltung von UNICE, daß
nationale Traditionen nicht durch supranationale Regulierung
und gegensätzliche Interessen der Sozialpartner verletzt wer-
den sollten, wird die Initiative der Kommission nicht nur bei
Fehlschlägen des freiwilligen Sozialdialogs unerläßlich blei-
ben, sondern auch als glaubwürdige Drohung, daß das Ge-
setzgebungsverfahren Anwendung finden wird mit dem Ziel,
das Verfahren des Sozialabkommens in Gang zu setzen und
zu halten. Ohne die Ausarbeitung einer strategischen Blau-
pause der Kommission für die Weiterentwicklung der sozia-
len Dimension des Binnenmarktes ist das Gelingen des ge-
samten neuen Arrangements unwahrscheinlich.  

Die Entwicklung und Implementation einer solchen Blau-
pause setzt allerdings die Lösung eines weiteren Problems
voraus. Die Kommission müßte den Ministerrat von der Not-
wendigkeit sozialpolitischer Regulierung überzeugen, da alle
Projekte vom Ministerrat verabschiedet werden müssen, der
als intergouvernementales Organ die Interessen der Mit-
gliedsländer repräsentiert. Solange die Mitgliedstaaten dem
Wettbewerb nationaler Systeme mehr verpflichtet sind als ei-
nem eigenständigen europäischen Sozialmodell, verbleibt der
Sozialdialog unter der Kontrolle der Kommission, die wie-
derum in hohem Maße vom Ministerrat abhängig ist.

In Zusammenfassung des Arguments ist es sehr unwahr-
scheinlich, daß dieses Szenario in absehbarer Zukunft ein-
trifft. Unsere Analyse belegt, daß die grundlegende rechtliche
Innovation des Sozialabkommens bzw. des Sozialkapitels
nicht, wie häufig angenommen, in der Institutionalisierung
der doppelten Anhörung und der Autorisierung der Sozial-
partner zum Abschluß von Rahmenvereinbarungen auf eu-
ropäischer Ebene besteht. In empirischer Perspektive hat das
Subsidiaritätsprinzip keine überzeugende Basis und ist nicht
in der Lage, die skizzierten Hindernisse zu überwinden.

Diese Schlußfolgerung bringt uns zurück zu unserer ur-
sprünglichen Vermutung, daß das neue Verfahren des Sozial-
dialogs nur über grundlegende Defizite europäischer Sozial-

politik hinwegtäuscht (zu einer anderen Einschätzung Treu
1997). Für die zukünftige Sozialpolitik ist die Umstellung der
Entscheidungsverfahren von Einstimmigkeit zu qualifizierter
Mehrheit in gewissen, spezifizierten Bereichen wichtiger, da
im Vergleich zu älteren Vorgaben des Vertrages sozialpoliti-
sche Maßnahmen leichter in Kraft treten können.

Ein Problem soll zum Schluß nicht unerwähnt bleiben. Die-
ser Beitrag hat sich, wie in der Einleitung ausgeführt, aus-
schließlich mit verschiedenen Problemen des zentralen Sozi-
aldialogs befaßt. Kritiker könnten argumentieren, daß Sozi-
aldialoge auf der sektoralen Ebene als Regulierungsinstru-
ment geeigneter sein könnten, besonders für Probleme der Ar-
beitsbeziehungen. Zumindest in einigen Mitgliedsländern,
u.a. in Deutschland und Italien, werden derartige Probleme
traditionell auf der Sektor- oder Branchenebene geregelt, auf
der die Interessen im Vergleich zur zentralen Ebene homoge-
ner sind. Obwohl die neuen Verfahren auf verschiedenen Ebe-
nen Anwendung finden können, sind sie auf der sektoralen
Ebene überhaupt noch nicht Gegenstand von Politikformu-
lierungen gewesen (Keller/Sörries 1998). Diese Begrenzun-
gen müßten in absehbarer Zukunft überwunden werden, so-
fern die korporativen Akteure eine Koordination ihrer natio-
nalen Beschäftigungspolitik wirklich anstreben, wie sie nor-
mativ im Beschäftigungskapitel des Amsterdamer Unions-
vertrages vorgesehen ist. 
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